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Einladung zur Gesellenversammlung  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
namens und im Auftrag des Vorsitzenden des Gesellenausschusses, Herrn Tobias Bauer, 
dürfen wir Sie zu einer Gesellenversammlung am  
 

Samstag, den 10. Dezember 2011, Beginn: 08:30 Uhr 
 

im Hörsaal des Rehabilitationszentrums Karlsbad- 
Langensteinbach (BAB Karlsbad-Stuttgart / 

BAB-Ausfahrt Stuttgart) 
 
recht herzlich einladen. Zur Beratung wird folgende 
 

TAGESORDNUNG 
 
anstehen:  
 
 
I. Innungsorganisation  
 

1. Wahl des Gesellenausschusses  
 

- Wahl des Vorsitzenden des Gesellenausschusses  
- Wahl zwei weiterer Mitglieder des Gesellenausschusses  
- Wahl der drei Stellvertreter des Gesellenausschusses  

 
2. Wahl der Mitglieder des Gesellenprüfungsausschusses  
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II. Verschiedenes  
 
In Bezug auf die Wahl der Gesellenausschussmitglieder und deren Stellvertreter weisen wir 
darauf hin, dass gemäß § 71 Abs. 1 und § 71 a Handwerksordnung wählbar jeder Geselle ist, 
der  
 

a) volljährig ist, 
 
b) eine Gesellenprüfung oder eine entsprechende Abschlussprüfung abgelegt hat,  
 
 und  

 
c) seit mindestens drei Monaten in dem Betrieb eines der Innung angehörigen 

selbstständigen Handwerks beschäftigt ist.  
 
Eine kurzzeitige Arbeitslosigkeit lässt die Wählbarkeit und das Wahlrecht unberührt, wenn 
diese zum Zeitpunkt der Wahl nicht länger als drei Monate besteht.  
 
Zum Nachweis der Zugehörigkeit zu einem unserer Betriebe bitten wir, die von unserem 
Mitgliedsunternehmen ausgefüllte beiliegende Bescheinigung zur Versammlung 
mitzubringen.  
 
Im Anschluss an die Gesellenversammlung (Beginn: 09:00 Uhr) findet eine sehr interessante 
Fortbildungsveranstaltung mit dem Thema 
 

Die prothetische Versorgung der oberen Extremität 
 
statt, diese wird von einem Referenten der Bundesfachschule abgehalten.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Landesinnung für Orthopädie-Technik  
Baden-Württemberg 
 
 
 
 
 
Julius Fuchs      Raymund Weber 
Landesinnungsmeister    Rechtsanwalt  
  



 
 
 
 
 

BESCHEINIGUNG 
 
 
 
 
 
Dem Gesellen / Meister  …………………………………………………….. (Name) 
 
 
…………………………………………………………………………………….. (Anschrift) 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
wird hiermit bescheinigt, dass er Mitarbeiter unseres Unternehmens ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………. 
(deutlicher Firmenstempel / Unterschrift)  
 
 
 


